
 

Handhabung Foto- und Filmaufnahmen im Chinagarten ab Mai 2024

Das Fotografieren und Filmen mit Handykameras, Videokameras und 
Spiegelreflexkameras gehört zur üblichen Ausstattung von vielen Chinagarten-
Besuchenden.

Es gilt grundsätzlich: Kann angenommen werden, dass es sich um Foto- oder 
Videoaufnahmen für den privaten Gebrauch, persönliche Social-Media-Kanäle 

oder Schul- bzw. Studiumsprojekte handelt, sind keine weiteren Abklärungen 
nötig und die Aufnahmen werden ohne Bewilligung zugelassen. Dies gilt 
ebenfalls für Gruppenfotos von grösseren Reisegruppen (z.B. 20 Personen).

Kommerzielle Fotoshootings (z.B. Hochzeitsfotos, Fotos für Magazine) sind 
hingegen bewilligungs- und gebührenpflichtig. Bitte zur Kontaktaufnahme 
verweisen an stp-gewerbe@zuerich.ch.

Im Chinagarten ist das Benützen der folgenden Utensilien erlaubt:

- Handykamera

- Selfiestick

- Videokamera

- Digitalkamera (z.B. Spiegelreflexkameras, Go-Pro-Kameras etc).
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Nicht erlaubt ist das Benützen von: 

- Jeglicher Art von Beleuchtung (z.B. Studienleuchte, Ringlichter etc.) 

- Fotoschirm- und Reflektor 

- Stativ 

- Drohne 

 

 

Bitte beachten Sie, dass es sich hiermit um ein internes Dokument handelt, das 
den Besuchenden nicht ausgehändigt wird. Besten Dank für das Umsetzen 
dieser Regelung. 


